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4 Bürokratiebelastungen für die Sportvereine 

Christoph Breuer und Svenja Feiler 

4.1 Zusammenfassung 

Erstmals wurden im Rahmen der fünften Welle des Sportentwicklungsberichts 

detaillierte Informationen zur Existenz und zum Ausmaß verschiedener 

Informationspflichten erfasst. Hierbei zeigte sich zunächst, dass es offenbar 

Schwierigkeiten hinsichtlich des Begriffsverständnisses einzelner Informations-

pflichten bei den Vereinen gibt und somit Unterschiede zwischen tatsächlichen 

und von den Vereinen empfundenen Informationspflichten bestehen. In Ansätzen 

zeigt sich hierbei, dass Vereine, die in erster Linie durch ehrenamtliches 

Engagement geführt werden, stärkere Schwierigkeiten mit bürokratischen 

Vorschriften zu haben scheinen, während die Bürokratiebelastungen durch die 

Beschäftigung bezahlter Mitarbeiter teilweise kompensiert werden können. 

Allerdings erscheinen Maßnahmen zur Entbürokratisierung in den Sportvereinen 

dringend von Nöten, um die Ehrenamtlichen, welche die Grundlage jeden 

Sportvereins sind, nicht mit komplexer werdenden Aufgaben zu überfrachten.  

Durchschnittlich fallen in einem deutschen Sportverein 8,5 Informationspflichten 

an. Diese Zahl nimmt mit steigender Vereinsgröße zu. Zudem zeigen sich 

sportartenspezifische wie auch regionale Unterschiede hinsichtlich der Anzahl an 

Informationspflichten in den Vereinen. Hierbei wäre zu fragen, inwieweit diese 

Unterschiede auf eine unterschiedliche Unterstützung seitens externer (z.B. Hilfe 

der Finanzämter, Kommunen) oder interner Ressourcen (z.B. Vereinsberater) 

zurückzuführen sind. 

Die verschiedenen Informationspflichten der Vereine können in drei Bereiche 

gegliedert werden: Steuerliche Angelegenheiten, administrative Aufgaben und 

Genehmigungen. Es zeigt sich, dass die Vereine den bürokratischen Aufwand 

aufgrund steuerlicher Angelegenheiten mit Abstand am stärksten bewerten.  

Der Unterstützungsbedarf der Vereine im Bereich bürokratischer Vorschriften wird 

ergänzend durch die Problemabfrage der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und 

Vorschriften deutlich. Hier zeigt sich, dass der Unterstützungsbedarf, wie auch die 

Anzahl an Informationspflichten, mit wachsender Vereinsgröße zunimmt. Zudem 

wirken insbesondere einzelne Informationspflichten wie die Einholung einer 

Nutzungserlaubnis von Sportanlagen, die Erstellung der Umsatzsteuererklärung 

und bzw. oder Umsatzsteuervoranmeldung, die Vorlage von polizeilichen 

Führungszeugnissen und sonstiger Aufwand durch bürokratische Vorschriften 

problemsteigernd.  
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4.2 Bürokratie in deutschen Sportvereinen 

4.2.1 Anzahl an Informationspflichten 

Bei der Auswertung der Daten hat sich gezeigt, dass sich nicht alle Vereine der 

existierenden Informationspflichten bewusst zu sein scheinen und deshalb für die 

Analyse ein Plausibilitätsfilter eingeführt wurde28. Wie bereits im Bundesbericht 

(Breuer & Feiler, 2015b) verstehen sich die Angaben im weiteren Verlauf des 

zweiten Kapitels dieses Berichts unter Anwendung des o.g. Plausibilitätsfilters. 

Betrachtet man die Anzahl der insgesamt in den Sportvereinen anfallenden 

Informationspflichten, so zeigt sich, dass pro Verein im Schnitt 8,5 dieser Pflichten 

pro Jahr anfallen. Der Median29 von 8 bestätigt den Mittelwert nahezu (vgl. 

Tab. 1).  

Tab. 1: Anzahl an Informationspflichten in den Vereinen.  

 
Anzahl Informationspflichten pro Verein 

Mittelwert Median 

Informationspflichten 8,5 8 

Die Betrachtung der Anzahl an Informationspflichten nach der Vereinsgröße zeigt, 

dass mit steigender Größe auch die Anzahl der Informationspflichten zunimmt. So 

geben kleine Vereine mit bis zu 100 Mitgliedern an, dass in ihrem Verein 

durchschnittlich 7,2 Informationspflichten anfallen, wohingegen es in Vereinen mit 

über 2.500 Mitgliedern bereits über 13 Pflichten sind (vgl. Tab. 2).  

Tab. 2: Anzahl an Informationspflichten in den Vereinen, nach Vereinsgröße. 

Vereinsgröße Anzahl (Mittelwert pro Verein) 

Bis 100 Mitglieder 7,2 

101-300 8,6 

301-1.000 9,8 

1.001-2.500 10,9 

Über 2.500 Mitglieder 13,2 

 

                               

28
  Zur detaillierten Analyse empfundener und tatsächlicher Informationspflichten der Vereine sowie zum 

Plausibilitätsfilter vgl. Kapitel 23.5.8. 
29

  Der Median bezeichnet den Wert, unter und über dem jeweils 50 % der Verteilung liegen. Er ist 

weniger „anfällig für Ausreißer“ nach oben und unten als der Mittelwert (Durchschnitt).  
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Die Spartenbetrachtung deutet an dieser Stelle an, dass in Mehrspartenvereinen 

mit durchschnittlich 9 Informationspflichten eine höhere Anzahl an eben diesen 

Pflichten anfällt als in Einspartenvereinen, wo es im Schnitt 7,8 Informations-

pflichten sind (vgl. Tab. 3).  

Tab. 3: Anzahl an Informationspflichten in den Vereinen, nach Sparten. 

Sparten Anzahl (Mittelwert pro Verein) 

Einspartenverein 7,8 

Mehrspartenverein 9,0 

Was die Gemeindegröße betrifft, in der die Vereine angesiedelt sind, so zeigen 

sich kaum Unterschiede hinsichtlich der Anzahl an Informationspflichten (vgl. 

Tab. 4).  

Tab. 4: Anzahl an Informationspflichten in den Vereinen, nach Gemeindegröße. 

Gemeindegröße Anzahl (Mittelwert pro Verein) 

Bis 20.000 Einwohner 8,5 

20.001-100.000 8,4 

100.001-500.000 8,4 

Über 500.000 Einwohner 8,5 

Im Vergleich der Bundesländer bezüglich der Anzahl der angefallenen 

Informationspflichten in den Vereinen zeigt sich ein Nord-Süd-Gefälle. Mit 

Ausnahme der zwei Stadtstaaten Berlin (9,01) und Hamburg (8,65), wo die 

Vereine jeweils eine recht hohe Anzahl an Informationspflichten angeben, fällt die 

Anzahl der Informationspflichten ansonsten in den nördlichen Bundesländern 

geringer aus als in den südlichen Bundesländern Baden-Württemberg (8,97), 

Bayern (8,83), Hessen (8,83) und Rheinland-Pfalz (8,79). Das Saarland stellt im 

Süden mit einer durchchnittlichen Anzahl von knapp 8 Informationspflichten 

ebenfalls eine Ausnahme dar. Am geringsten ist die Anzahl an angefallenen 

Informationspflichten in Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern mit durch-

schnittlich 7,76 Pflichten (vlg. Abb. 1).  
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Abb. 1: Anzahl an Informationspflichten in den Vereinen, nach Bundesland 
(Mittelwert pro Verein).  
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Die deskriptiven Ergebnisse werden anhand einer weiterführenden statistischen 

Analyse (lineare Regressionsanalyse30) größtenteils bestätigt (vgl. Tab. 5).  

Tab. 5: Effekte von strukturellen und angebotsspezifischen Faktoren auf die 

Anzahl an Informationspflichten im Verein (+++/---= höchst signifikant, 

++/--=sehr signifikant, +/-=signifikant). 

Indikatoren 
Anzahl 

Informationspflichten 

Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz) 

   101-300 +++ 

   301-1.000 +++ 

   1.001-2.500 +++ 

   über 2.500 Mitglieder +++ 

Faustball - 

Fußball +++ 

Golf -- 

Radsport +++ 

Pferdesport ++ 

Ringen + 

Schießsport +++ 

Tennis --- 

Bezahlte Mitarbeiter vorhanden +++ 

Besitz eigener Sportanlagen +++ 

Nutzung kommunaler Sportanlagen +++ 

Kaderathleten +++ 

Anzahl Kassenprüfer +++ 

Person für Aus- und Weiterbildung im Verein vorhanden +++ 

Mitgliederteilnahme an geselligen Veranstaltungen  
(Anteil Mitglieder in %) 

++ 

Mitgliederteilnahme an Wettkämpfen/Ligaspielen  
(Anteil Mitglieder in %) 

+++ 

Anzahl Kooperationen +++ 

So erweist sich die Vereinsgröße als positiver Einflussfaktor auf die Anzahl der in 

den Vereinen anfallenden Informationspflichten, d.h. mit steigender Vereinsgröße 

nimmt auch die Anzahl an Informationspflichten signifikant zu. Dies könnte z.B. 

damit zusammenhängen, dass größere Vereine häufiger Veranstaltungen, seien 

                               

30
  Zur Methode vgl. Abschnitt 23.5.9.3. 
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es Sport- oder gesellige Veranstaltungen, durchführen dürften, für die 

entsprechende Genehmigungen eingeholt werden müssen. Weiterhin zeigt die 

Regressionsanalyse einzelne sportartenspezifische Effekte. So steigt die Anzahl 

an Informationspflichten in Vereinen, die Fußball, Radsport, Schießsport, 

Pferdesport oder Ringen anbieten, signifikant an, wohingegen bei einem Angebot 

von Tennis, Golf oder Faustball tendenziell weniger Informationspflichten in den 

Vereinen anfallen (vgl. Tab. 5).  

Die Betrachtung weiterer Faktoren legt zudem offen, dass in Vereinen, die 

bezahlte Mitarbeiter beschäftigen, die eigene oder kommunale Anlagen nutzen, 

die über Kaderathleten verfügen und bei denen eine Person für die Aus- und 

Weiterbildung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter vorhanden ist, eher eine 

größere Anzahl an Informationspflichten anfällt (vgl. Tab. 5). Dies könnte damit 

zusammenhängen, dass mit der Beschäftigung bezahlten Personals eine 

gesteigerte Anzahl an Meldepflichten (z.B. Sozialversicherung etc.) einhergeht. 

Allerdings könnte es auch sein, dass die Existenz bezahlten Personals nicht nur 

zu einer höheren Anzahl an Informationspflichten führt, sondern dass durch die 

Existenz bezahlten Personals auch eher ein größeres Bewusstsein der Existenz 

der verschiedenen Informationspflichten besteht und somit mehr Informations-

pflichten von den Vereinen angegeben werden (Stichwort Professionalisierung). 

Dies gilt ebenfalls für die Anzahl der Kassenprüfer, welche signifikant positiv mit 

der Anzahl der Informationspflichten zusammenhängt. Die Nutzung von 

Sportanlagen hingegen dürfte durchaus zu einer höheren Anzahl an Informations-

pflichten führen, insbesondere was die Notwendigkeit von Genehmigungen für die 

Nutzung betrifft. Hierzu dürfte ebenfalls die Sportanlagenlärmschutzverordnung 

(SALVO) zählen, welche für die Vereine zunehmend zu Schwierigkeiten, 

insbesondere in wohnortnahen Regionen, führt. Aber auch die Trinkwasser-

verordnung (TrinkwV) stellt die Vereine mit eigenen Anlagen vor zunehmende 

Schwierigkeiten, da sie im Bereich der Duschen Untersuchungs- und 

Anzeigepflichten nachkommen müssen (Vernebelung des Wassers kann 

Legionellen in die Atemwege befördern).  

Wenig überraschend erscheint, dass ein steigender Anteil an Mitgliedern, die an 

geselligen Veranstaltungen oder Wettkämpfen teilnehmen, die Anzahl der 

Informationspflichten erhöht: Mehr Teilnehmer an Veranstaltungen erfordern die 

Einholung von mehr Genehmigungen (z.B. Schankerlaubnis, Gema, Lebensmittel-

Informationsverordnung) und mehr Teilnehmer an Wettkämpfen erfordern u.a. die 

Beachtung verschiedener Wettkampfordnungen, die Teilnehmermeldung und die 

Lieferung von Spielberichten. Weiterhin zeigt die Analyse, dass sich die Anzahl an 

Kooperationen steigernd auf die Anzahl der Informationspflichten und somit den 

bürokratischen Aufwand auswirkt (vgl. Tab. 5). Hierfür dürften insbesondere 
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vereinsinterne Vorgänge, die Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung sowie 

dessen Umsetzung und Management verantwortlich sein.  

4.2.2 Größe des Aufwands durch bürokratische Vorschriften 

Im Bundesbericht wurde bereits der durchschnittliche Aufwand der angefallenen 

Informationspflichten dargestellt. Hierbei zeigte sich, dass Informationspflichten, 

die mit steuerlichen Angelegenheiten sowie der Buchführung oder 

Rechnungslegung zusammenhängen, den Vereinen besonders aufwändig 

erscheinen (vgl. Breuer & Feiler, 2015b). An dieser Stelle wird die Verteilung des 

Aufwands, welcher für die einzelnen Informationspflichten von den Vereinen 

angegeben wurde, ergänzend detailliert nach den einzelnen Antwortmöglichkeiten 

dargestellt. Die Vereine konnten den Aufwand der Pflichten mit Hilfe einer 5-

stufigen Skala einstufen: 1=gar nicht aufwändig, 2=eher nicht aufwändig, 3=teils-

teils, 4=eher aufwändig und 5=sehr aufwändig. Die Darstellung der Verteilung der 

Einschätzung der Vereine hinsichtlich des empfundenen Aufwands ist Abbildung 2 

zu entnehmen.  

Es zeigt sich, dass jeweils über die Hälfte der Vereine Informationspflichten, die 

mit der Erstellung der Umsatzsteuererklärung, steuerrechtlichen Einzelfall-

beratungen oder Auseinandersetzungen, der Jahresbilanz bzw. Gewinn- und 

Verlustrechnung, dem Jahresabschluss, der Körperschaftsteuererklärung sowie 

der laufenden Buchführung zusammenhängen, als sehr oder eher aufwändig 

einschätzt. Darüber hinaus werden sonstige Informationspflichten (u.a. 

Kommunikation mit öffentlichen Einrichtungen, interne Vereinsführung, 

Abrechnungen und Meldungen bei Krankenkassen und Sozialversicherungen, 

Vorgaben von Verbänden etc., vgl. Breuer & Feiler, 2015b) von der Mehrheit der 

Vereine als sehr aufwändig empfunden. Hierbei wird deutlich, dass sich ein 

Großteil der Vereinsverantwortlichen generell einem hohen Problemdruck durch 

verschiedenste Informationspflichten ausgesetzt zu fühlen scheinen. Andererseits 

wird der Aufwand für die Ausstellung von Spendenquittungen und die Einholung 

einer Schankerlaubnis nur von einem geringen Anteil an Vereinen als sehr 

aufwändig eingestuft (vgl. Abb. 2).  
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Abb. 2: Verteilung der Einschätzung der Vereine hinsichtlich des Aufwands der 
angefallenen Informationspflichten (Anteil an Vereinen in %).  
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4.2.3 Gruppierung der Informationspflichten 

4.2.3.1 Bildung von Bereichen innerhalb der Informationspflichten 

Insgesamt wurden die Vereine nach der Existenz und dem Aufwand von bzw. für 

17 verschiedene Informationspflichten befragt. Darüber hinaus bestand die 

Möglichkeit, sonstige weitere Informationspflichten anzugeben, die in den 

Vereinen angefallen waren. Bei der Auswertung (unter Berücksichtigung des 

Plausibilitätsfilters) kristallisierte sich heraus, dass insbesondere Informations-

pflichten, die mit der Rechnungslegung, Buchführung und steuerlichen Ange-

legenheiten zusammenhängen, den größten Aufwand für die Vereine verursachen 

(vgl. hierzu Breuer & Feiler, 2015b und Abschnitt 4.2.2).  

Um die Darstellung der Informationspflichten nach verschiedenen strukturellen 

Faktoren (Vereinsgröße, Spartenzahl, Gemeindegröße, Bundesland) übersichtlich 

darstellen zu können, wurde an dieser Stelle eine explorative Faktorenanalyse 

vorgenommen, um Gruppen von Informationspflichten zu bilden, deren Items in 

der Analyse ähnliche Informationen erfassen, d.h. die inhaltlich das Gleiche bzw. 

ähnliche Phänomene beschreiben (vgl. Methode, Abschnitt 23.5.9.4). Mithilfe der 

Faktorenanalyse kristallisierte sich heraus, dass die einzelnen Items der 

Informationspflichten am besten in drei Gruppen zusammengefasst werden 

können. Diese drei Gruppen von Informationspflichten bzw. Bürokratie-

belastungen wurden wie folgt betitelt:  

1) Steuerliche Angelegenheiten 

2) Administrative Aufgaben 

3) Genehmigungen 

Eine Übersicht, welche Informationspflichten den einzelnen Gruppen zugeordnet 

sind, ist Tabelle 6 zu entnehmen. Die Reliabilität der drei Faktoren, d.h. der 

gebildeten drei Gruppen, wurde mithilfe von Cronbach’s Alpha überprüft und für 

gut empfunden (für die Schwellenwerte vgl. Hair, Black & Babin, 2006). Die α-

Werte sind ebenfalls Tabelle 6 zu entnehmen.  

Zwei der Items konnten laut der Faktorenanalyse keiner der drei Gruppen sinnvoll 

zugeordnet werden. Hierbei handelt es sich um die Items „Vorlage von 

polizeilichen Führungszeugnissen“ und „Lotterieanmeldungen“. Diese beiden 

Pflichten wurden von den Vereinen auch am seltensten als vorhanden angegeben 

(vgl. Breuer & Feiler, 2015b).  
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Tab. 6: Zuordnung der Informationspflichten zu den drei Gruppen auf Basis der 

Faktorenanalyse (α = Cronbach’s Alpha).  

Bereiche der 
Bürokratiebelastungen 

Informationspflichten 

Steuerliche Angelegenheiten 
(α = 0,878) 

Laufende Buchführung 

Erstellung/Prüfung der jährlichen Einnahmen-
Überschuss-Rechnung bzw. des (vereinfachten) 
Jahresabschlusses 

Erstellung/Prüfung der Jahresbilanz bzw. Gewinn- 
und Verlustrechnung 

Erstellung der Körperschaftsteuererklärung 

Erstellung der Umsatzsteuererklärung und/oder 
Umsatzsteuervoranmeldung 

Steuerrechtliche Einzelfallberatung (z.B. bei 
Prüfungen der Finanzverwaltung) und/oder 
steuerrechtliche Auseinandersetzungen 

Administrative Aufgaben 
(α = 0,706) 

Archivierung von Vereinsunterlagen 

Informationspflichten gegenüber Sportorganisationen 
(Fachverbände, LSBs, KSBs, SSBs) wie z.B. 
Mitgliedermeldungen, Befragungen, etc. 

Erstellung/Aktualisierung des Vereinsinventars 

Ausstellung von Spendenquittungen 

Informationspflichten gegenüber dem Sportamt (z.B. 
Sportförderung) 

Genehmigungen 
(α = 0,779) 

Einholung Nutzungserlaubnis für Sportanlagen 

Einholung von Genehmigungen für Sportveranstal-
tungen (z.B. auf dem Wasser, im Wald, auf Straßen) 

Anmeldung von Veranstaltungen bei der Gema 

Einholung Schankerlaubnis 

Keiner Gruppe zugeordnet 
Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen 

Lotterieanmeldungen 

In der weiteren Analyse werden jeweils die drei gebildeten Gruppen „Steuerliche 

Angelegenheiten“ bzw. kurz „Steuern“, „Administrative Aufgaben“ bzw. kurz 

„Administration“ und „Genehmigungen“ detailliert beschrieben.  
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4.2.3.2 Durchschnittliche Bürokratiebelastungen durch die drei Bereiche 

der Informationspflichten 

Wie bereits die vorherigen Auswertungen des Bundesberichts wie auch dieses 

Berichts im Abschnitt 4.2.2 gezeigt haben, werden Informationspflichten, die dem 

Bereich Rechnungslegung und Steuern zuzuordnen sind, am aufwändigsten von 

den Vereinen empfunden. Dies bestätigt sich bei der Betrachtung der Mittelwerte 

(M) hinsichtlich des Aufwands für die drei gebildeten Gruppen innerhalb der 

Informationspflichten. So werden Bürokratiebelastungen aus dem Bereich Steuern 

durchschnittlich hoch (M=4,0) eingeschätzt, wohingegen die zwei weiteren 

Bereiche Administration (M=3,1) und Genehmigungen (M=3,0) jeweils recht 

deutlich darunter liegen (vgl. Tab. 7).  

Tab. 7: Bürokratiebelastungen (Mittelwert) durch die drei Bereiche der 

Informationspflichten. 

 
Informationspflichten der Bereiche… 

Steuern Administration Genehmigungen 

Bürokratiebelastungen 
(Mittelwert) 

4,0 3,1 3,0 

Zieht man für die Betrachtung der durchschnittlichen Bürokratiebelastungen durch 

die drei Bereiche der Informationspflichten verschiedene Strukturmerkmale heran, 

so zeigen sich nur wenige Unterschiede in den differenzierten Betrachtungen 

nach der Vereinsgröße, der Spartenzahl und der Gemeindegröße.  

Bei der Vereinsgröße geht der durchschnittliche Aufwand im Bereich Steuern mit 

wachsender Vereinsgröße ganz leicht von 4,1 auf 3,9 zurück, wohingegen der 

Aufwand durch administrative Aufgaben tendenziell mit steigender Vereinsgröße 

ganz leicht zunimmt: Bis zu einer Vereinsgröße von 1.001 bis 2.500 Mitgliedern 

steigt der Mittelwert hier von 3,0 auf 3,2 an, geht anschließend in Großvereinen 

mit über 2.500 Mitgliedern jedoch wieder auf 3,0 zurück. Im Bereich 

Genehmigungen zeigt sich hinsichtlich des durchschnittlichen Aufwands keine 

klare Tendenz: Hier schwankt der von den Vereinen angegebene Aufwand 

durchschnittlich zwischen einem Mittelwert von 2,8 in mittelgroßen Vereinen mit 

301 bis 1.000 Mitgliedern sowie Großvereinen mit über 2.500 Mitgliedern und 3,1 

in kleinen Vereinen mit bis zu 100 Mitgliedern (vgl. Tab. 8).  
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Tab. 8: Bürokratiebelastungen (Mittelwert) durch die drei Bereiche der 

Informationspflichten, nach Vereinsgröße. 

Vereinsgröße 
Steuern Administration Genehmigungen 

Mittelwert 

Bis 100 Mitglieder 4,1 3,0 3,1 

101-300 4,1 3,1 3,2 

301-1.000 3,9 3,1 2,8 

1.001-2.500 3,9 3,2 2,9 

über 2.500 Mitglieder 3,9 3,0 2,8 

In der Spartenbetrachtung zeigen sich ebenfalls kaum Unterschiede bezüglich der 

durchschnittlichen Höhe der Belastungen durch die drei Bereiche der 

Informationspflichten. Einzig im Bereich Genehmigungen sind die Unterschiede 

etwas deutlicher: So empfinden Einspartenvereine durchschnittlich einen etwas 

höheren Aufwand (M=3,2) durch Informationspflichten aus dem Bereich 

Genehmigungen als Mehrspartenvereine (M=2,9). Allerdings sind auch diese 

Unterschiede als eher gering einzustufen (vgl. Tab. 9).  

Tab. 9: Bürokratiebelastungen (Mittelwert) durch die drei Bereiche der 

Informationspflichten, nach Sparten. 

Sparten 
Steuern Administration Genehmigungen 

Mittelwert 

Einspartenverein 4,0 3,0 3,2 

Mehrspartenverein 4,0 3,1 2,9 

Ebenfalls nur sehr geringe bzw. kaum Unterschiede legt die Betrachtung des 

Aufwands der Bürokratiebelastungen in den drei Bereichen differenziert nach der 

Gemeindegröße dar (vgl. Tab. 10).  

Tab. 10: Bürokratiebelastungen (Mittelwert) durch die drei Bereiche der 

Informationspflichten, nach Gemeindegröße. 

Gemeindegröße 
Steuern Administration Genehmigungen 

Mittelwert 

Bis 20.000 Einwohner 4,0 3,2 2,9 

20.001-100.000 4,0 3,0 3,1 

100.001-500.000 3,7 2,9 3,0 

Über 500.000 Einwohner 3,9 3,0 3,0 
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Um die dargelegten deskriptiven Ergebnisse zu untermauern, wurden auch an 

dieser Stelle weiterführende statistische Analysen durchgeführt. Allerdings zeigten 

die Regressionsanalysen keine signifikanten Ergebnisse, was somit die 

deskriptiven Darstellungen bestätigt: Weder die Vereins- noch die Gemeinde-

größe oder die Spartenzahl haben einen signifikanten Effekt auf die Höhe des 

Aufwands, welcher durch die drei Bereiche der Informationspflichten verursacht 

wird.  

Betrachtet man die Mittelwerte der drei Bereiche der Bürokratiebelastungen 

differenziert nach den Bundesländern, so zeigt sich für den Bereich „Steuerliche 

Angelegenheiten“, dass es zwei relativ deutliche „Ausreißer“ nach unten gibt: So 

empfinden die Vereine in den zwei nördlichen Bundesländern Schleswig-Holstein 

(M=3,45) und Hamburg (M=3,59) den Aufwand für Informationspflichten in diesem 

Bereich durchschnittlich als geringer als die Vereine in den übrigen 

Bundesländern. Am höchsten wird der Bürokratieaufwand im Bereich Steuern von 

Vereinen in Thüringen (M=4,28) eingeschätzt (vgl. Abb. 3).31 

Was den durchschnittlichen Aufwand durch Bürokratiebelastungen im Bereich 

administrativer Aufgaben betrifft, so fällt auf, dass das Saarland (M=2,85) und die 

nord-westlichen Bundesländer, also Schleswig-Holstein (M=2,92), Niedersachsen 

(M=2,98) und Nordrhein-Westfalen (M=2,98), mit Ausnahme der zwei Stadt-

staaten Hamburg (M=3,16) und Bremen (M=3,19), im Schnitt die geringsten 

Bürokratiebelastungen in diesem Bereich empfinden. Am schwersten fühlen sich 

hingegen die Sportverein in Sachsen-Anhalt (M=3,31) durch die administrativen 

Aufgaben belastet (vgl. Abb. 4).  

Bürokratischer Aufwand durch die Notwendigkeit von Genehmigungen wird von 

Vereinen in Hamburg (M=2,53), im Saarland (M=2,68) und in Rheinland-Pfalz 

(M=2,73) eher geringer empfunden, wohingegen Vereine in drei östlichen 

Bundesländern, nämlich Sachsen-Anhalt (M=3,65), Brandenburg (M=3,52) und 

Berlin (M=3,43), sich hierfür durchschnittlich am stärksten in Anspruch genommen 

fühlen (vgl. Abb. 5).  

                               

31
  Für Bremen wurden in den Bereichen steuerliche Angelegenheiten und Genehmigungen keine 

hinreichenden Angaben gemacht (vgl. Abb. 3 und Abb. 5).  
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Abb. 3: Aufwand durch Bürokratiebelastungen (Mittelwert) im Bereich 
steuerliche Angelegenheiten, nach Bundesland. 
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Abb. 4: Aufwand durch Bürokratiebelastungen (Mittelwert) im Bereich 
administrative Aufgaben, nach Bundesland.  
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Abb. 5: Aufwand durch Bürokratiebelastungen (Mittelwert) im Bereich 
Genehmigungen, nach Bundesland. 
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4.2.3.3 Vereine mit hohen Bürokratiebelastungen durch die drei Bereiche 

der Informationspflichten 

Ergänzend zu den durchschnittlichen Belastungen durch die drei Bereiche der 

Informationspflichten, welche im vorherigen Abschnitt dargestellt wurden, werden 

an dieser Stelle die Anteile an Vereinen näher betrachtet, welche die 

Bürokratiebelastungen als sehr oder eher aufwändig empfinden. Hierbei werden 

die Ergebnisse hinsichtlich des besonders großen Aufwands durch Informations-

pflichten aus dem Bereich steuerliche Angelegenheiten bestätigt: Knapp 58 % der 

Vereine empfinden einen sehr hohen bzw. eher hohen Aufwand aufgrund von 

Informationspflichten im Bereich Steuern (vgl. Tab. 11). Dieses Ergebnis ist, 

differenziert nach den einzelnen Informationspflichten, auch Abbildung 2 in 

Abschnitt 4.2.2 zu entnehmen. Die beiden weiteren Bereiche werden von den 

Vereinen als deutlich weniger aufwändig eingeschätzt. So empfinden gut 17 % 

der Vereine Informationspflichten aus dem Bereich Genehmigungen als sehr oder 

eher aufwändig. Zudem schätzt gut jeder zehnte Sportverein den bürokratischen 

Aufwand aufgrund von administrativen Aufgaben als sehr oder eher aufwändig ein 

(vgl. Tab. 11).  

Tab. 11: Anteil an Vereinen (in %), die die Bürokratiebelastungen der drei 

Bereiche der Informationspflichten als sehr oder eher aufwändig 

einschätzen.  

 
Informationspflichten der Bereiche… 

Steuern Administration Genehmigungen 

Hohe Bürokratiebelastungen 
(Anteil an Vereinen in %) 

57,6 10,4 17,3 

Die differenzierte Betrachtung der Vereine, die den bürokratischen Aufwand der 

drei Bereiche als sehr oder eher aufwändig empfinden, nach der Vereinsgröße 

zeigt keine eindeutigen Muster (vgl. Tab. 12). Im Bereich Steuern sinkt der Anteil 

an Vereinen mit wachsender Vereinsgröße tendenziell ab, d.h. größere Vereine 

empfinden Informationspflichten aus dem Bereich Steuern seltener als sehr oder 

eher aufwändig als kleinere Vereine. Dies könnte damit zusammenhängen, dass 

in größeren Vereinen häufiger bezahlte Mitarbeiter vorzufinden sind (vgl. Breuer & 

Feiler, 2015a), welche vertrauter mit den komplexen Strukturen von Buchführung 

und Rechnungslegung sein dürften und auch ein höheres Zeitbudget als 

Ehrenamtliche haben, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.  

Eine ähnliche, absinkende Tendenz zeigt sich im Bereich Genehmigungen: 

Während knapp ein Viertel der Vereine mit bis zu 300 Mitgliedern den Aufwand 

aufgrund von Genehmigungen als eher oder sehr aufwändig einschätzt, liegt der 
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Anteil in mittelgroßen Vereinen mit 301 bis 1.000 Mitgliedern nur noch bei 11,3 % 

und in Vereinen mit 1.001 bis 2.500 Mitgliedern bei 15,3 %. In Großvereinen mit 

mehr als 2.500 Mitgliedern werden hingegen die Bürokratiebelastungen durch 

Genehmigungen nur von einem sehr geringen Anteil an Vereinen (2,4 %) als sehr 

oder eher aufwändig eingestuft (vgl. Tab. 12). Hierbei könnte eine Rolle spielen, 

dass in größeren Vereinen tendenziell häufiger Genehmigungen in den 

verschiedenen Bereichen eingeholt werden dürften, was zu einer gewissen 

Routine und ggf. auch standardisierten Abläufen führt. Wenn eine solche Routine 

nicht besteht, was in kleineren Vereinen eher zutreffen dürfte, wird der Aufwand 

durch das Einholen von Genehmigungen hingegen stärker empfunden. 

Administrative Aufgaben werden vergleichsweise von weniger Vereinen als sehr 

oder eher aufwändig empfunden. Hier schwanken die Anteile an Vereinen, die die 

Bürokratiebelastungen als sehr oder eher aufwändig einstufen, zwischen 7,2 % in 

kleinen Vereinen mit bis zu 100 Mitgliedern und 14,3 % in Vereinen mit 1.001 bis 

2.500 Mitgliedern (vgl. Tab. 12).  

Tab. 12: Anteil an Vereinen (in %), die die Bürokratiebelastungen der drei 

Bereiche der Informationspflichten als sehr oder eher aufwändig 

einschätzen, nach Vereinsgröße. 

Vereinsgröße 
Steuern Administration Genehmigungen 

Anteil an Vereinen (in %) 

Bis 100 Mitglieder 65,3 7,2 23,3 

101-300 67,4 11,8 24,8 

301-1.000 53,7 10,0 11,3 

1.001-2.500 45,3 14,3 15,3 

Über 2.500 Mitglieder 46,6 10,1 2,4 

Die Spartenbetrachtung zeigt ein ähnliches Bild wie die Betrachtung nach der 

Vereinsgröße: Im Bereich Steuern empfindet ein etwas größerer Anteil an 

Einspartenvereinen (59,8 %) die Belastungen als sehr oder eher aufwändig als in 

Mehrspartenvereinen (56,6 %). Hier ist, wie bei der Vereinsgröße, zu vermuten, 

dass dafür u.a. eine höhere Anzahl an bezahltem Personal in Mehrsparten-

vereinen mitverantwortlich sein dürfte. Im Bereich der administrativen Aufgaben 

stuft ein geringerer Anteil der Einspartenvereine (8,4 %) den Aufwand als sehr 

oder eher aufwändig ein als bei den Mehrspartenvereinen (11,6 %), wohingegen 

es im Bereich Genehmigungen umgekehrt ist: Hier empfindet knapp ein Viertel 

der Einspartenvereine die Informationspflichten als sehr oder eher aufwändig, 

während dies bei den Mehrspartenvereinen auf nur 14 % zutrifft (vgl. Tab. 13).  
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Tab. 13: Anteil an Vereinen (in %), die die Bürokratiebelastungen der drei 

Bereiche der Informationspflichten als sehr oder eher aufwändig 

einschätzen, nach Sparten. 

Sparten 
Steuern Administration Genehmigungen 

Anteil an Vereinen (in %) 

Einspartenverein 59,8 8,4 24,8 

Mehrspartenverein 56,6 11,6 14,0 

Bei der differenzierten Betrachtung nach der Gemeindegröße fällt auf, dass 

Vereine, die in Gemeinden mit 100.001 bis 500.000 Einwohnern angesiedelt sind, 

den Aufwand in allen drei Bereichen der Bürokratiebelastungen am geringsten 

einstufen. Darüber hinaus empfindet ein recht hoher Anteil an Vereinen (63,3 %) 

in kleinen Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern insbesondere den Bereich 

Steuern als sehr oder eher aufwändig, während nur gut 5 % der Vereine in 

Gemeinden mit 100.001 bis 500.000 Einwohnern administrative Aufgaben als 

sehr oder eher aufwändig einschätzen (vgl. Tab. 14).  

Tab. 14: Anteil an Vereinen (in %), die die Bürokratiebelastungen der drei 

Bereiche der Informationspflichten als sehr oder eher aufwändig 

einschätzen, nach Gemeindegröße. 

Gemeindegröße 
Steuern Administration Genehmigungen 

Anteil an Vereinen (in %) 

Bis 20.000 Einwohner 63,3 12,7 15,5 

20.001-100.000 58,5 10,5 21,2 

100.001-500.000 36,1 5,1 14,0 

Über 500.000 Einwohner 50,8 10,3 20,6 

Wie bereits bei der Darstellung des durchschnittlichen Aufwands zeigen auch an 

dieser Stelle weiterführende statistische Analysen (logistische Regressionen) 

keine signifikanten Ergebnisse. In der Länderbetrachtung zeigen sich zwar 

regionale Unterschiede, was den empfundenen Aufwand der Informationspflichten 

der drei Bereiche betrifft, allerdings zeigt sich kein eindeutiges Muster (z.B. keine 

Ost-West-Unterschiede oder kein Nord-Süd-Gefälle). Einzig in Schleswig-Holstein 

scheinen sich die Vereine insgesamt durchschnittlich weniger stark durch 

Bürokratie belastet zu fühlen, während Vereine in Thüringen insbesondere den 

Aufwand durch steuerliche Angelegenheiten als sehr oder eher hoch einstufen 

(vgl. Abb. 6)32.  

                               

32
  Für Bremen wurden keine hinreichenden Angaben gemacht (vgl. Abb. 6).  
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Abb. 6: Anteil an Vereinen (in %), die die Bürokratiebelastungen der drei 
Bereiche der Informationspflichten als sehr oder eher aufwändig 
einschätzen, nach Bundesland (Färbung nach dem Bereich Steuern).  
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4.3 Probleme aufgrund von Gesetzen, Verordnungen und 
Vorschriften 

4.3.1 Die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften als 
allgemeines Problem 

Im Kapitel 4.2 wurden die einzelnen Informationspflichten der Sportvereine 

dargestellt. Diese Informationen wurden im Rahmen der fünften Welle des 

Sportentwicklungsberichts erstmals detailliert erhoben. An dieser Stelle soll 

ergänzend das bereits seit der ersten Welle erhobene Problem-Item der Anzahl 

an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften genauer beleuchtet werden. Auf der 

5-stufigen Problem-Skala von „1=kein Problem“ bis „5=ein sehr großes Problem“ 

liegt der Mittelwert für das allgemeine Problem der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften bei M=2,55 (vgl. Breuer & Feiler, 2015b).  

Zieht man die Vereinsgröße in die Betrachtung mit ein, so zeigt sich, dass die 

Schwere des Problems mit steigender Vereinsgröße zunimmt, d.h. größere 

Vereine schätzen die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften als 

größeres Problem ein als kleinere Vereine (vgl. Tab. 15). Der Anstieg der 

Problembelastung mit steigender Vereinsgröße passt zu dem Ergebnis, dass die 

Anzahl an Informationspflichten mit wachsender Vereinsgröße ebenfalls zunimmt 

(vgl. Abschnitt 4.2.1).  

Tab. 15: Größe (Mittelwert) des Problems der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen oder Vorschriften (1=kein Problem; 5=sehr großes 

Problem), nach Vereinsgröße. 

Vereinsgröße Mittelwert 

Bis 100 Mitglieder 2,39 

101-300 2,56 

301-1.000 2,71 

1.001-2.500 2,82 

Über 2.500 Mitglieder 2,88 

In der Spartenbetrachtung des Problems der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen 

und Vorschriften zeigt sich, dass Einspartenvereine die Schwere des Problems im 

Schnitt etwas geringer einstufen (M=2,45) als Mehrspartenvereine (M=2,64; vgl. 

Tab. 16). Auch die Anzahl der Informationspflichten lag in Mehrspartenvereinen 

etwas höher als in Einspartenvereinen (vgl. Abschnitt 4.2.1).  
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Tab. 16: Größe (Mittelwert) des Problems der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen oder Vorschriften (1=kein Problem; 5=sehr großes 

Problem), nach Sparten. 

Sparten Mittelwert 

Einspartenverein 2,45 

Mehrspartenverein 2,64 

Die Betrachtung der Schwere des Problems der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften nach der Gemeindegröße offenbart eine leicht 

abnehmende Tendenz mit steigender Gemeindegröße: Vereine, die in größeren 

Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern angesiedelt sind, empfinden das 

Problem durchschnittlich etwas geringer als Vereine in kleineren Gemeinden (vgl. 

Tab. 17).  

Tab. 17: Größe (Mittelwert) des Problems der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen oder Vorschriften (1=kein Problem; 5=sehr großes 

Problem), nach Gemeindegröße. 

Gemeindegröße Mittelwert 

Bis 20.000 Einwohner 2,62 

20.001-100.000 2,52 

100.001-500.000 2,45 

Über 500.000 Einwohner 2,46 

In der Länderbetrachtung des allgemeinen Problems der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften zeigen sich einige regionale Unterschiede. Als am 

stärksten und deutlich über dem Bundeschnitt wird das Problem von Vereinen in 

Sachsen-Anhalt (M=2,75), Thüringen (M=2,69), Hessen (M=2,68) und Bayern 

(M=2,66) eingeschätzt, wohingegen Sportvereine in Hamburg (M=2,33) das 

Problem durchschnittlich als am geringsten bewerten. Ebenfalls recht deutlich 

unter dem Gesamtschnitt wird das Problem von saarländischen Vereinen 

(M=2,40) und Vereinen aus Rheinland-Pfalz (M=2,42) eingestuft (vgl. Abb. 7).  
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Abb. 7: Größe (Mittelwert) des Problems der Anzahl an Gesetzen, 
Verordnungen oder Vorschriften (1=kein Problem; 5=sehr großes 
Problem), nach Bundesland. 
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Ergänzend zu den deskriptiven Ergebnissen wird auch hier eine Regressions-

analyse33 herangezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Informations-

pflichten, Sportarten sowie die Größe der Gemeinde einen signifikanten Einfluss 

auf die Größe des Problems der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und 

Vorschriften haben (dargestellt in Abb. 8 sind die nichtstandardisierten 

Regressionskoeffizienten; positive Werte bedeuten einen Anstieg des Problems, 

wohingegen negative Werte problemmindernd wirken).  

Betrachtet man die Werte isoliert voneinander, wird ersichtlich, dass das Problem 

bei Vereinen, die eigene Sportanlagen besitzen, um 0,15 größer ist als bei 

Vereinen, die keine eigenen Anlagen besitzen. Ein signifikanter Effekt zeigt sich 

auch bei der Gemeindegröße: Bei Vereinen, die in Gemeinden mit 100.001 bis 

500.000 Einwohnern ansässig sind, ist der Unterstützungsbedarf um 0,11 

geringer als bei Vereinen in Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern (vgl. 

Abb. 8). Dieses Ergebnis passt dazu, dass Vereine in Gemeinden mit 100.001 bis 

500.000 Einwohnern die drei Bereiche der Informationspflichten als am wenigsten 

aufwändig einschätzen (vgl. Tab. 14). 

Überdies werden sportartspezifische Unterschiede ersichtlich. Die negativen 

Werte in Abbildung 8 zeigen, dass Vereine, die Tennis oder Volleyball anbieten, 

das Problem als signifikant geringer wahrnehmen als Vereine, die diese 

Sportarten nicht anbieten. Hingegen erachten Fußball- und insbesondere 

Schießsportvereine das Problem als signifikant größer im Vergleich mit Vereinen, 

die diese Sportarten nicht anbieten. So ist das Problem bei Schießsportvereinen 

um 0,87 größer als bei Vereinen, die keinen Schießsport anbieten Das Ergebnis 

im Bereich Schießsport erscheint wenig überraschend, da sich Schießsport-

vereine tendenziell aufgrund diverser Vorschriften (u.a. der Waffengesetzgebung) 

mit einer höheren Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften 

auseinandersetzen müssen. Dies wurde bereits in vorherigen Befragungswellen 

des Sportentwicklungsberichts deutlich, beispielsweise kooperieren Schießsport-

vereine aufgrund diverser Einschränkungen deutlich seltener mit Ganztags-

schulen (vgl. hierzu Breuer, Feiler & Wicker, 2013a). 

Ergänzend zu den strukturellen Faktoren und den Sportarten wurden in die 

Regressionsanalyse die verschiedenen Items der Informationspflichten als 

mögliche Einflussfaktoren der Größe des Problems der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften integriert. Hier zeigen sich fast durchgehend 

signifikante Effekte, die, wenig überraschend, allesamt problemsteigernd wirken 

(vgl. Abb. 8). 

                               

33
  Zur Methode vgl. Abschnitt 23.5.9.3. 
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Abb. 8: Einfluss verschiedener struktureller und angebotsspezifischer Faktoren 
sowie der Informationspflichten auf das Problem der Anzahl an 
Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften (dargestellt sind nur die 
signifikanten Effekte). 
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So nimmt der Unterstützungsbedarf in Abhängigkeit von der Existenz der 

folgenden Informationspflichten signifikant zu: Informationspflichten gegenüber 

dem Sportamt (+0,08), Ausstellung von Spendenquittungen (+0,11), Einholung 

einer Schankerlaubnis (+0,11), Einholung von Genehmigungen für Sport-

veranstaltungen (+0,14), steuerrechtliche Einzelfallberatung (+0,14), Erstellung 

der Umsatzsteuererklärung und/oder Umsatzsteuervoranmeldung (+0,16), 

Einholung einer Nutzungserlaubnis für Sportanlagen (+0,19), Vorlage von 

polizeilichen Führungszeugnissen (+0,31) und sonstigen bürokratischen 

Vorschriften (+0,35).  

Neben der Betrachtung einzelner Parameter besteht zudem die Möglichkeit, 

verschiedene Effekte zu addieren und den Problemwert zu berechnen. So würde 

z.B. die Größe des Problems der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und 

Vorschriften bei Schießsportvereinen, die in Gemeinden mit 100.001 bis 500.000 

Einwohnern angesiedelt sind, die eigene Sportanlagen nutzen und Informations-

pflichten in den Bereichen „Einholung einer Schankerlaubnis“ und „Vorlage von 

polizeilichen Führungszeugnissen“ bestehen, bei 3,31 liegen (3,31=1,98+0,87-

0,11+0,15+0,11+0,31).  

Die bisherigen Ausführungen zum Bereich des allgemeinen Problems der Anzahl 

an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften beziehen sich jeweils auf den 

Querschnittsdatensatz der fünften Welle des Sportentwicklungsberichts. Zieht 

man ergänzend die längsschnittlichen Entwicklungen heran, so zeigen sich über 

die Wellen hinweg Schwankungen, was die Einschätzung der Schwere des 

Problems durch die Vereine betrifft. Während das Problem im Vergleich der 

zweiten zur ersten Welle (2005-2007) signifikant zurückgegangen ist, hat es zwei 

Jahre später wieder signifikant zugenommen (2007-2009). Der Längsschnitt der 

dritten und vierten Welle (2009-2011) zeigt dann erneut einen Rückgang, während 

der aktuelle Längsschnitt der vierten und fünften Welle (2011-2013) keine 

signifikanten Veränderungen des allgemeinen Problems aufweist (vgl. Tab. 18).  

Tab. 18: Entwicklung des allgemeinen Problems der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften über die fünf Wellen des 

Sportentwicklungsberichts (+=Zunahme; -=Abnahme; n.s.=Veränderung 

statistisch nicht signifikant). 

Längsschnitte 
Entwicklung des allgemeinen Problems der Anzahl 

an Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften 

2005-2007 - 

2007-2009 + 

2009-2011 - 

2011-2013 n.s. 
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4.3.2 Die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften als 
existenzbedrohendes Problem 

Das Problem der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften wird von 

6 % der deutschen Sportvereine als existenzbedrohend eingestuft. Dieser Anteil 

hat seit 2011 signifikant zugenommen, was die Schwere des Problems nochmals 

unterstreicht (vgl. Tab. 19).  

Tab. 19: Anteil an Vereinen (in %), die durch das Problem der Anzahl an 

Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften ihre Existenz bedroht sehen.  

 
Anteil an  

Vereinen (in %) 
Index  

(2011=0) 

Existenzbedrohung durch die Anzahl an 
Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften 

6,0 +22,1** 

In Abhängigkeit von der Vereinsgröße nimmt die Existenzbedrohung durch die 

Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften zunächst bis zu einer 

Vereinsgröße von 1.001 bis 2.500 Mitgliedern ab, steigt in Großvereinen mit über 

2.500 Mitgliedern aber wieder leicht auf 5 % an (vgl. Tab. 20). Dies ist insofern 

interessant, da das allgemeine Problem der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen 

und Vorschriften mit steigender Vereinsgröße größer geworden ist (vgl. Tab. 15). 

Wenn das Problem also von kleineren Vereinen als sehr groß eingeschätzt wird, 

dürfte es dort auch häufiger als existenzbedrohend empfunden werden als in 

größeren Vereinen. Allerdings erwies sich die Vereinsgröße nicht als signifikanter 

Einflussfaktor hinsichtlich der Schwere des allgemeinen Problems (vgl. Abb. 8).  

Tab. 20: Anteil an Vereinen (in %), die durch das Problem der Anzahl an 

Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften ihre Existenz bedroht sehen, 

nach Vereinsgröße. 

Vereinsgröße Anteil an Vereinen (in %) 

Bis 100 Mitglieder 6,5 

101-300 6,2 

301-1.000 4,6 

1.001-2.500 4,3 

Über 2.500 Mitglieder 5,0 

Die Spartenbetrachtung zeigt, dass sich gut 7 % der Einspartenvereine und knapp 

5 % der Mehrspartenvereine durch das Problem der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften in ihrer Existenz bedroht sehen (vgl. Tab. 21).  
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Tab. 21: Anteil an Vereinen (in %), die durch das Problem der Anzahl an 

Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften ihre Existenz bedroht sehen, 

nach Sparten. 

Sparten Anteil an Vereinen (in %) 

Einspartenverein 7,1 

Mehrspartenverein 4,9 

Wie bereits beim allgemeinen Problem sinkt auch die gefühlte Existenzbedrohung 

durch die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften mit steigender 

Gemeindegröße. So fühlen sich 6,5 % der Vereine in kleinen Gemeinden mit bis 

zu 20.000 Einwohnern in ihrer Existenz bedroht, wohingegen es in großen 

Gemeinden bzw. Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern noch 4,5 % der 

dort ansässigen Vereine sind (vgl. Tab. 22).  

Tab. 22: Anteil an Vereinen (in %), die durch das Problem der Anzahl an 

Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften ihre Existenz bedroht sehen, 

nach Gemeindegröße. 

Gemeindegröße Anteil an Vereinen (in %) 

Bis 20.000 Einwohner 6,5 

20.001-100.000 5,8 

100.001-500.000 5,8 

Über 500.000 Einwohner 4,5 

Die Länderbetrachtung legt offen, dass sich Vereine in Hessen am ehesten durch 

die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften in ihrer Existenz bedroht 

sehen. Dies trifft auf 7,8 % der hessischen Sportvereine zu. Andererseits sind 

Hamburger und Berliner Vereine weniger oft durch dieses Problem bedroht 

(jeweils 3,7 % der Vereine), was zum Ergebnis der Betrachtung nach der 

Gemeindegröße passt. Ansonsten zeigt sich kein regionales Muster, was die 

Bedrohung der Vereine durch die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und 

Vorschriften betrifft (vgl. Abb. 9).  
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Abb. 9: Anteil an Vereinen (in %), die durch das Problem der Anzahl an 
Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften ihre Existenz bedroht sehen, 
nach Bundesland. 
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Eine ergänzende Analyse (logistische Regressionsanalyse34) von Einflussfaktoren 

auf die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem der Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften die Existenz der Vereine bedroht zeigt, dass hier 

weder die Vereinsgröße noch die Gemeindegröße oder die Spartenzahl einen 

signifikanten Einfluss haben. Allerdings zeigen sich einige sportartenspezifische 

Effekte: So steigt die Wahrscheinlichkeit der Existenzbedrohung durch das 

Problem in Schießsport- und Fußballvereinen signifikant an, wohingegen sich 

Turnvereine und Pferdesportvereine seltener durch die Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften in ihrer Existenz bedroht sehen. Zudem führt die 

Existenz von Kaderathleten häufiger zur Bedrohung durch das Problem (vgl. 

Tab. 23), was damit zusammenhängen könnte, dass Vereine mit Kaderathleten 

insgesamt vermutlich mehr Informationspflichten (z.B. Nutzungserlaubnis für 

Sportanlagen, Genehmigungen für Sportveranstaltungen, polizeiliche Führungs-

zeugnisse) nachkommen müssen als Vereine, die weniger stark auf 

Leistungssport fokussiert sind.  

Tab. 23: Effekte von strukturellen und angebotsspezifischen Faktoren sowie der 

Informationspflichten auf das existenzielle Problem der Anzahl an 

Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften (+++/---= höchst signifikant, 

++/--=sehr signifikant, +/-=signifikant). 

Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit, dass das 
Problem „Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen, Vorschriften“ die 
Existenz des Vereins bedroht 

Fußball +++ 

Pferdesport - 

Schießsport +++ 

Turnen -- 

Nutzung kommunaler Sportanlagen -- 

Kaderathleten + 

Einholung Nutzungserlaubnis für Sportanlagen +++ 

Erstellung der Umsatzsteuererklärung und/oder 
Umsatzsteuervoranmeldung 

++ 

Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen +++ 

Sonstiger Aufwand durch Bürokratie +++ 

 

                               

34
  Zur Methode vgl. Abschnitt 23.5.9.3. 
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Und auch hier, wie bereits bei der Analyse des allgemeinen Problems, wirken 

verschiedene Informationspflichten positiv, d.h. steigernd, auf die Wahrschein-

lichkeit, dass sich der Verein in seiner Existenz bedroht fühlt. Hierzu zählen die 

Einholung einer Nutzungserlaubnis für Sportanlagen, die Vorlage von polizeilichen 

Führungszeugnissen, die Erstellung der Umsatzsteuererklärung bzw. Umsatz-

steuervoranmeldung sowie weitere bürokratische Vorschriften (vgl. Tab. 23). 

Die Betrachtung der längsschnittlichen Entwicklung des existenziellen Problems 

der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften zeigt ähnliche 

Schwankungen wie das allgemeine Problem. So ging die gefühlte 

Existenzbedrohung der Vereine im Verlauf der Jahre 2005 bis 2007 zunächst 

zurück und stieg dann zwischen 2007 und 2009 wieder an. Zwischen 2009 und 

2011 gab es erneut einen Rückgang, wohingegen das Problem aktuell 

(Entwicklung zwischen 2011 und 2013) wieder eine zunehmende Anzahl an 

Vereinen bedroht (vgl. Tab. 24). 

Tab. 24: Entwicklung des existenzbedrohenden Problems der Anzahl an 

Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften über die fünf Wellen des 

Sportentwicklungsberichts (+=Zunahme; -=Abnahme). 

Längsschnitte 
Entwicklung des existenzbedrohenden Problems der 

Anzahl an Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften 

2005-2007 - 

2007-2009 + 

2009-2011 - 

2011-2013 + 

Abschließend lässt sich folgendes festhalten: Obwohl es über die Jahre hinweg 

immer wieder zu Schwankungen hinsichtlich der Größe des Problems der Anzahl 

an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften wie auch der Existenzbedrohung 

durch das Problem kam, ist zu vermuten, dass die Anzahl an Gesetzen, 

Verordnungen und Vorschriften, d.h. der bürokratische Aufwand für die Vereine, 

tendenziell eher zunehmen wird, wenn es nicht gelingt, das Thema der 

Entbürokratisierung ernsthaft in Angriff zu nehmen. Hier bestehen zwar 

Bemühungen, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu diskutieren bzw. zu 

überwachen (z.B. durch den Nationalen Normenkontrollrat), allerdings dürften 

Entwicklungen wie beispielsweise die Einführung des Mindestlohns zum 

01.01.2015 weniger zur Entlastung als zunächst zu erhöhtem bürokratischem 

Aufwand für die Vereinen führen.  
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4.4 Exkurs: Empfundene und tatsächliche Informationspflichten 

In der fünften Welle des Sportentwicklungsberichts wurden die deutschen 

Sportvereine erstmalig in diesem Rahmen nach angefallenem bürokratischem 

Aufwand durch verschiedene Informationspflichten im Jahr 2012 befragt. 

Insgesamt gaben 89,2 %, d.h. rund 81.200 Vereine, an, dass mindestens eine der 

aufgeführten Informationspflichten in ihrem Verein existiert. Wie bereits im 

Bundesbericht beschrieben (vgl. Breuer & Feiler, 2015b), ist jedoch davon 

auszugehen, dass in jedem Verein mindestens zwei Informationspflichten 

vorhanden sein müssten, nämlich die laufende Buchführung und Informations-

pflichten gegenüber Sportorganisationen. Es ist daher zu vermuten, dass 

Unterschiede zwischen tatsächlich (aufgrund von Vorschriften und Gesetzen) 

existierenden Informationspflichten und von den Vereinen empfundenen 

Informationspflichten bestehen. Aufgrund dessen wurde im Bundesbericht ein 

Plausibilitätsfilter eingeführt, welcher nur Vereine in die Analyse einbezieht, die 

die beiden genannten Informationspflichten, d.h. Aufwand aufgrund der laufenden 

Buchführung sowie durch Informationspflichten gegenüber Sportorganisationen, 

als vorhanden angegeben hatten. Dies trifft insgesamt auf 64,1 % der Vereine zu. 

Allerdings deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass einer nicht zu 

unterschätzenden Anzahl an Vereinen, nämlich rund 32.700 Vereinen, d.h. über 

einem Drittel der Vereine (35,9 %), zum Zeitpunkt der Befragung nicht bewusst 

war, dass sie gesetzlich zur Buchführung verpflichtet sind und aufgrund 

verbandsinterner Vorschriften ebenfalls Informationen an die Sportorganisationen 

liefern müssen.  

Ein erster Erklärungsansatz könnte hier sein, dass es Probleme hinsichtlich des 

Begriffsverständnisses gibt. So sieht eine laufende Buchführung in einem 

Sportverein sicherlich anders aus als in einem Wirtschaftsunternehmen. Häufig 

dürfte es sich lediglich um eine Sammlung der angefallenen Belege handeln und 

nicht um tagesaktuelle Buchungen. Insofern könnten die Vereine diese „einfache“ 

Form der Buchführung ggf. nicht als laufende Buchführung verstehen. Um 

dennoch genauer zu beleuchten, durch welche strukturellen Faktoren diese rund 

32.700 Vereine gekennzeichnet sind, werden im Folgenden Unterschiede 

zwischen Vereinen, die die laufende Buchführung und Informationspflichten 

gegenüber Sportorganisationen nicht als Informationspflicht angegeben haben 

(und somit vom Plausibilitätsfilter ausgeblendet werden), und Vereinen, die beide 

Pflichten als vorhanden angegeben haben, beschrieben. Zur Vereinfachung der 

Darstellung in den Tabellen werden die Vereine wie folgt gekennzeichnet: 

 Vereine, die die laufende Buchführung und Informationspflichten gegenüber 

Sportorganisationen als Informationspflicht angegeben haben, d.h. auf die 

der Plausibilitätsfilter zutrifft: „Plausibilitätsfilter OK“ 
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 Vereine, die die laufende Buchführung und Informationspflichten gegenüber 

Sportorganisationen nicht als Informationspflicht angegeben haben, d.h. auf 

die der Plausibilitätsfilter nicht zutrifft: „Plausibilitätsfilter nicht OK“ 

Zunächst werden strukturelle Merkmale der Vereine wie Größe, 

Organisationsform, Anzahl Sportarten, Mitglieder, Kaderathleten, Sportanlagen 

und Kooperationen betrachtet (vgl. Tab. 25). Was die Größenfaktoren betrifft, ist 

festzustellen, dass Vereine, auf die der Plausibilitätsfilter nicht zutrifft, tendenziell 

kleiner sind als Vereine, die die beiden für den Filter relevanten 

Informationspflichten angegeben haben. Dies trifft sowohl auf die Mitgliederzahl 

(174 vs. 310 Mitglieder) als auch auf die Anzahl der angebotenen Sportarten (2,7 

vs. 3,6) zu. Zudem handelt es sich bei den knapp 36 % der Sportvereine 

signifikant häufiger um Einspartenvereine.  

Auffällig ist zudem, dass Vereine, auf die der Plausibilitätsfilter nicht zutrifft, 

häufiger nicht in der Form eines eingetragenen Vereins (e.V.) geführt werden (vgl. 

Tab. 25). Zwar liegt der Anteil mit 95,9 % immer noch sehr hoch, allerdings 

signifikant niedriger als bei der anderen Gruppe der Vereine, auf die der Filter 

zutrifft (98,2 %). Dies könnte ggf. einen Erklärungsansatz dafür liefern, dass den 

Vereinen, wenn sie nicht im Vereinsregister eingetragen sind, nicht bewusst ist, 

dass es sich bei den zwei relevanten Informationspflichten tatsächlich um 

Pflichten handelt (sofern sie den Status der Gemeinnützigkeit haben und somit 

steuerlich analog zu gemeinnützigen eingetragenen Vereinen behandelt werden). 

Interessant ist weiterhin, dass Vereine, die sich der beiden Informationspflichten 

bewusst sind, über einen höheren Anteil an Frauen (36,9 %) im Verein verfügen, 

d.h. die Geschlechterverhältnisse sind in diesen Vereinen etwas stärker 

ausgeglichen als in den anderen Vereinen, wobei die männlichen Mitglieder 

dennoch weiterhin deutlich in der Mehrheit sind. Was das Vereinsleben und die 

Geselligkeit in den Vereinen betrifft, so zeigt sich, dass in Vereinen, die nicht unter 

den Plausibilitätsfilter fallen, der Mitgliederanteil (48,9 %) etwas höher liegt, was 

die Teilnahme an geselligen Veranstaltungen des Vereins betrifft. Andererseits 

verfügen diese Verein signifikant seltener über Kaderathleten als die Vereine, auf 

die der Filter zutrifft (9,4 % vs. 13,3 %). Die beiden letztgenannten Faktoren 

deuten darauf hin, dass es sich bei den Vereinen, die die beiden relevanten 

Informationspflichten nicht als vorhanden angegeben haben, eher um gesellige 

und weniger um leistungsorientierte Vereine handeln dürfte. Auch werden von den 

Vereinen, die nicht unter den Filter fallen, seltener eigene wie auch kommunale 

Sportanlagen genutzt und diese Vereine gehen seltener Kooperationen mit 

anderen Anbietern des Gemeinwohls ein. So befinden sich rund 53 % der 

Vereine, bei denen der Plausibilitätsfilter nicht OK ist, in mindestens einer 

Kooperation, wobei es bei den anderen Vereinen über 69 % dieser Vereine sind 

(vgl. Tab. 25).  
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Sehr deutliche und signifikante Unterschiede zeigen sich zudem bei der Anzahl 

der Informationspflichten, welche von den Vereinen angegeben wurden. So fallen 

in Vereinen, die sowohl die laufende Buchführung als auch die Informations-

pflichten gegenüber Sportorganisationen als vorhandene Informationspflichten 

angegeben haben, im Schnitt 8,5 Informationspflichten an, wohingegen in 

Vereinen, die die beiden für den Filter relevanten Informationspflichten nicht 

angegeben haben, nur durchschnittlich 3,2 Informationspflichten angegeben 

werden (vgl. Tab. 25). 

Tab. 25: Mittelwertvergleich struktureller Merkmale zwischen Vereinen, auf die 

der Plausibilitätsfilter zutrifft (Plausibilitätsfilter OK), und Vereinen, auf 

die der Plausibilitätsfilter nicht zutrifft (Plausibilitätsfilter nicht OK).  

 
Plausibilitäts-

filter OK 

Plausibilitäts-
filter nicht OK 

p 

Vereinsregistereintragung (e.V.)  
(Anteil an Vereinen in %) 

98,2 95,9 0,000*** 

Anzahl Sportarten (Mittelwert) 3,6 2,7 0,000*** 

Mehrspartenverein  
(Anteil an Vereinen in %) 

54,2 42,5 0,000*** 

Anzahl Mitglieder (Mittelwert) 310 174 0,000*** 

Anteil weiblicher Mitglieder an den 
Gesamtmitgliedern (Mittelwert in %) 

36,9 33,5 0,000*** 

Anteil an Mitgliedern, die an 
geselligen Veranstaltungen des 
Vereins teilnehmen (Mittelwert in %) 

47,6 48,9 0,039* 

Kaderathleten vorhanden  
(Anteil an Vereinen in %) 

13,3 9,4 0,000*** 

Besitz eigener Sportanlagen  
(Anteil an Vereinen in %) 

46,0 42,3 0,000*** 

Nutzung kommunaler Sportanlagen  
(Anteil an Vereinen in %) 

65,8 57,6 0,000*** 

Anzahl Kooperationen (Mittelwert) 1,4 1,0 0,000*** 

Mindestens eine Kooperation 
vorhanden (Anteil an Vereinen in %) 

69,2 53,1 0,000*** 

Anzahl Informationspflichten 
(Mittelwert) 

8,5 3,2 0,000*** 

Neben den strukturellen Faktoren werden an dieser Stelle die Personalstrukturen 

der Vereine verglichen (vgl. Tab. 26). Hier zeigen sich durchgehend eindeutige 
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Muster: So liegen der Ehrenamtlichenanteil (16,5 % vs. 14 %) und der Anteil der 

freiwilligen Helfer unter den Mitgliedern (26,5 % vs. 24,1 %) in Vereinen, auf die 

der Plausibilitätsfilter zutrifft, unter dem Anteil der Vereine, bei denen der 

Plausibilitätsfilter nicht OK ist. Andererseits beschäftigen letztgenannte Vereine 

seltener bezahlte Mitarbeiter, sowohl insgesamt (20 % vs. 28,3 %) als auch in 

einer Führungsposition (2,4 % vs. 4,2 %). Weiterhin beschäftigen Vereine, die 

sich der beiden relevanten Informationspflichten bewusst sind, häufiger eine 

Person, die für die Aus- und Weiterbildung der haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter zuständig ist (20,7 % vs. 29,4 %). Somit deutet sich an, dass Aspekte 

des ehrenamtlichen und hauptamtlichen Vereinsmanagements sowie der 

Qualifizierung der Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielen, was das Bewusstsein 

für die Informationspflichten der Vereine betrifft.  

Tab. 26: Vergleich der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter zwischen 

Vereinen, auf die der Plausibilitätsfilter zutrifft (Vereine Plausibilitätsfilter 

OK) und Vereinen, auf die der Plausibilitätsfilter nicht zutrifft (Vereine 

Plausibilitätsfilter nicht OK).  

 
Plausibilitäts-

filter OK 

Plausibilitäts-
filter nicht OK 

p 

Anteil Ehrenamtlicher an den 
Gesamtmitgliedern (in %) 

14,0 16,5 0,000*** 

Freiwillige Helfer unter den Mit-
gliedern (Anteil an Mitgliedern in %) 

24,1 26,5 0,000*** 

Bezahlte Mitarbeiter vorhanden  
(Anteil an Vereinen in %) 

28,3 20,0 0,000*** 

Bezahlte Führungsposition 
vorhanden (Anteil an Vereinen in %) 

4,2 2,4 0,000*** 

Anzahl Kassenprüfer (Mittelwert) 1,7 1,4 0,000*** 

Amtszeit Schatzmeister  
(Mittelwert in Jahren) 

8,7 9,2 0,011* 

Amtszeit Kassenprüfer  
(Mittelwert in Jahren) 

4,1 4,4 0,025* 

Anzahl haupt- und ehrenamtliche 
Trainer und Übungsleiter (Mittelwert) 

11,7 7,4 0,000*** 

Zuständiger für Aus- und Weiter-
bildung der haupt- & ehrenamtlichen 
Mitarbeiter vorhanden (Anteil an 
Vereinen in %) 

29,4 20,7 0,000*** 
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Ein weiteres interessantes Ergebnis hinsichtlich des Bewusstseins für 

Informationspflichten zeigt sich, wenn man Ansätze von „Good Governance“ in 

den Vereinen betrachtet. Hierfür wird die Anzahl wie auch die Amtszeit der 

Kassenprüfer und Schatzmeister in den Vereinen herangezogen. Demnach haben 

Vereine mit einer höheren Anzahl an Kassenprüfern in den Vereinen (1,4 vs. 1,7) 

ein besseres Bewusstsein für die beiden relevanten Informationspflichten. Oder 

anders ausgedrückt: Vereine, die sowohl die laufende Buchführung als auch die 

Informationspflichten gegenüber den Sportorganisationen als vorhanden 

angegeben haben, verfügen im Schnitt über eine höhere Anzahl an 

Kassenprüfern. Vereine, die also dem in der Buchführung und Rechnungslegung 

gängigen Vier-Augen-Prinzip folgen, wissen auch besser über die 

Informationspflichten der Vereine Bescheid. Das Gleiche gilt, wenn die Vereine 

weitere Prinzipien von „Good Governance“ verfolgen und die Positionen der 

Kassenprüfer und Schatzmeister in regelmäßigen Abständen neu besetzen. So 

zeigen die Vergleiche, dass in Vereinen, auf die der Plausibilitätsfilter nicht zutrifft, 

die Amtszeiten der Schatzmeister (9,2 vs. 8,7) und Kassenprüfer (4,4 vs. 4,1) 

jeweils im Schnitt länger ausfallen als in den anderen Vereinen (vgl. Tab. 26). 

Insgesamt betrachtet, deuten die Vergleiche anhand der strukturellen und 

personellen Faktoren darauf hin, dass Vereine, auf die der Plausibilitätsfilter 

zutrifft, aufgrund ihrer Größe, des Angebots und der Personalstruktur 

professioneller geführt zu sein scheinen, was ebenfalls zu einer vertieften 

Beschäftigung mit relevanten bürokratischen Aufgaben und Informationspflichten 

führen dürfte. Schon allein aufgrund des zeitlichen Budgets haben ehrenamtlich 

Beschäftigte weniger Möglichkeiten, sich mit den diversen Vorschriften und 

komplexer werdenden Aufgaben auseinanderzusetzen, was in der Folge zur 

Überforderung der Ehrenamtlichen führen kann (vgl. hierzu Andreff, 2009; 

Cuskelly, 2004; Sharpe, 2006). Eine steigende Anzahl an bürokratischen 

Vorschriften bringt somit die Kernstrukturen der Vereine, welche auf 

ehrenamtlichem Engagement aufbauen, an ihre Grenzen und sollte von der Politik 

sowie von den Verbänden als ernsthaftes Problem wahrgenommen werden. 

 

 

 


